
 

Pfarre 

PITTEN   

 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
vom 28. März bis 5. April 2021 

 
 

Sonntag, 28. März – PALMSONNTAG: 
10:00 Uhr Bergkirche  Segnung der Palmzweige im Kirchhof, anschl. 
     Gottesdienst mit Kurzfassung der Leidensgeschichte 
18:30 Uhr Pfarrhofkirche Abendmesse 
 

Dienstag, 30. März: 
18:00 Uhr  Meditationsraum Anbetungsstunde 
 

Donnerstag, 1. April – GRÜNDONNERSTAG: 
18:00 Uhr Pfarrhofkirche Abendmahlsmesse 
 

Freitag, 2. April – KARFREITAG: 
15:00 Uhr Pfarrhofkirche Karfreitagsliturgie  
 

Samstag, 3. April – KARSAMSTAG: 
 

HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN – OSTERN 
17:00 Uhr Arkadenhof  Oster-Kinderwortgottesdienst 
19:30 Uhr Bergkirche  Osternachtfeier; Speisensegnung 
 

Sonntag, 4. April – OSTERSONNTAG: 
10:00 Uhr Bergkirche  Osterhochamt; Speisensegnung 
18:30 Uhr Pfarrhofkirche Abendmesse 
     + Erika Kojzar v. Fam. Kabinger-Kojzar 
 

Montag, 5. April – OSTERMONTAG: 
10:00 Uhr Pfarrhofkirche Wort-Gottes-Feier 
 
 

  Nach den Gottesdiensten werden zu den anderen Angeboten vor Ostern auch 
Osterkerzen angeboten; die Spenden dafür sind für verschiedene Projekte wie bisher. 
 

  Kurat H. Georg Oettl musste nach seinem Sturz nun doch an der Wirbelsäule operiert 
werden. Er wird daher für einige Zeit ausfallen. Wir wünschen ihm von dieser Stelle gute 
Genesung! 
 

  Am Gründonnerstag, 1. April, sind keine Sprechstunden bei Pastoralassistentin                 
Mag.a Schmitz-Kronaus; am Karfreitag, 2. April, keine Kanzleistunden. 
 

  Da während der zusätzlichen Einschränkungen auch die pfarrliche Kinder- und 
Jugendarbeit nicht in Präsenz möglich ist sowie grundsätzlich aufgrund der prekären                
CoV-Lage in unserer Region wird kein Ratschen durchgeführt. – Sollte in irgendwelchen 
Ortsteilen trotzdem ein Ratschen durchgeführt werden, so liegt dies in dortiger 
Verantwortung und hat nichts mit der Pfarre zu tun.   
 

  Vom Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr Heiliges Grab in der 
Ortskapelle Brunn (Achtung: Bezirksgrenze – negativer CoV-Test erforderlich!).  
 

  Und wie bereits auf den diesbezüglichen Aushängen ersichtlich oder auch in den Medien 
berichtet, hat die Bischofskonferenz und die Erzdiözese Wien verfügt, dass öffentliche 
Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen unter den bereits bekannten strengen Regeln 
gefeiert werden dürfen. – Das Wichtigste: Händedesinfektion, 2 m Abstand, FFP2-Maske, 
kein gemeinsamer Gesang. – NEU: Gottesdienste sollen so kurz wie möglich sein und die 
Gläubigen sollen nach den Gottesdiensten nicht zusammenstehen. 


